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Der Stadtrat wird aufgefordert zu prüfen und in Form eines Berichts darzulegen, wie er sich 
gegenüber Kanton und Bund für einen wirksamen, verbindlichen Hitzeschutz aller Arbeit­
nehmenden einsetzen karin. Insbesondere soll er prüfen, wie er sich für verbindliche 
Schutzmassnahmen seitens Arbeitgeberschaft ab definierten Temperatur- und Luftfeuchtig­
keitsschwellen mit einem Recht auf Arbeitseinstellung, wenn diese nicht erfüllt wird, einset­
zen kann. 

Begründung: 

Der Schutz der Gesundheit am Arbeitsplatz ist in der Schweiz Sache des Bundes (Arbeits­
gesetz, Art. 6 ArG, sowie Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz, ArGV 3) und wird von den kan­
tonalen Arbeitsinspektoraten und dem SECO vollzogen. Die Stadt Zürich kann private Ar­
beitgeber*innen weder zu eigenen Hitzeschutzmassnahmen verpflichten noch deren Ar­
beitsbedingungen kontrollieren. Was sie aber kann und tun muss: ihr politisches Gewicht 
einsetzen, dort wo Menschen heute unter der Hitze leiden und arbeiten. Der Stadtrat hat 
mit der Fachplanung Hitzeminderung erste Massnahmen für die Bevölkerung eingeleitet. 
Dieser Schutz darf nicht an der Baustellenabsperrung oder der Bürotür enden. 

Heute bestehen für die Arbeit bei Hitze lediglich Hinweise des SECO mit reinem Empfeh­
lungscharakter. Das genügt nicht. Die Hitze fordert jeden Sommer Todesopfer; verbindliche 
Mindeststandards sind überfällig. Die Stadt Zürich soll sich deshalb bei Kanton und Bund 
mit Nachdruck dafür einsetzen, dass: 

- der Gesundheitsschutz bei Hitze am Arbeitsplatz auf Bundesebene verbindlich veran­
kert wird (statt blasser Empfehlungen): verbindliche Schutzpflichten ab definierten 
Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwellen sowie ein Recht auf Arbeitseinstellung, 
wenn diesen Pflichten nicht nachgekommen wird; 

- bei besonders belastenden Tätigkeiten im Freien ab einer kritischen Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit ein verbindlicher Unterbruch gilt; 

- die Schlechtwetterentschädigung der Arbeitslosenversicherung für hitzebedingte Ar­
beitsausfälle mit klaren Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwellen geregelt und über 
die heute erfassten Branchen (im Wesentlichen Bau und Forst) hinaus auf alle von 
Hitze betroffenen Erwerbszweige - etwa Pflege, Gastronomie, Verkehr und Logistik -
ausgeweitet wird, damit Betriebe für notwendige Unterbrüche entschädigt werden und 
kein wirtschaftlicher Druck zur gesundheitsschädigenden Weiterarbeit entsteht; 

- das kantonale Arbeitsinspektorat (AWA) seine Kontrollen bei Hitzewellen verstärkt. 

Zusätzlich soll der Stadtrat prüfen, ob und wie die Stadt besonders betroffene Branchen 
und ihre Beschäftigten ergänzend unterstützen kann. 
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